
                    Leistungsübersicht Flottenversicherung 
 
 

In Kooperation mit dem Toyota Versicherungsdienst       Stand 01/2008 

 
Kraftfahrthaftpflicht 

Mit der Kfz-Haftpflichtversicherung sind Sie auf  
der sicheren Seite.  
Denn sie sichert Verkehrsopfer finanziell ab und 
schützt Sie selbst vor Ansprüchen, wenn durch 
Ihr Fahrzeug Personen- oder Sachschäden 
verursacht worden sind oder ein Vermögens-
schaden eintritt. Die Kfz-Haftpflichtversicherung 
gilt in ganz Europa. 

100 Mio. Euro Deckungssumme für Sach- und 
Vermögensschäden  
(max. 8 Mio. Euro je geschädigte Person) 
 
 

Kostenlose Mallorca Police 
In den beliebtesten europäischen Reiseländern der Deutschen liegen 
die gesetzlich vorgeschriebenen Deckungssummen in der Kfz-
Haftpflichtversicherung zum Teil weit unter deutschem Niveau. Abhilfe 
bei zu geringen Deckungssummen in der Haftpflichtversicherung schafft 
die so genannte �Mallorca Police�, die mögliche Differenzbeträge 
zwischen ausländischem und deutschem Versicherungsschutz abdeckt. 

Mehr Leistung in 
der 

Kaskoversicherung 

Ihr Leistungsplus 
 

• Neuwertentschädigung in der   
Kaskoversicherung für Pkw in den ersten 12 
Monaten nach Erstzulassung des Fahrzeuges 
 
 

• Verzicht auf die vereinbarte Selbstbeteiligung 
bei Glasschäden in der Kaskoversicherung, 
wenn statt Austausch eine Reparatur 
stattfindet. 

 
 

• Verzicht auf Zuschläge für Mehrwerte bei Pkw und 
Krafträdern. Info- und Unterhaltungssysteme,  z.B. 
CD-Player oder Navigationssysteme, sind bei allen 
Fahrzeugen (wenn fest eingebaut) bis 5.000,- Euro 
beitragsfrei mitversichert 

 

• Schäden durch Marderbiss und an Aggregaten 
(Radio / Batterie) nach Kurzschluss in der Kasko-
versicherung bis 3.000,- Euro je Schadenereignis 

 
 

• Schäden durch Zusammenstoß mit Tieren jeder Art 

• Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit 
 

• Ersatz der Kosten bei Schlüsseldiebstahl, für Pkw Schlüssel 
einschließlich der zugehörigen Schlösser bis zu einer max. 

      Entschädigung von 500 Euro  

Der optimale 
Schutz für jeden 

Fahrer 

Fahrerschutz 
 
Bei selbst- oder mitverschuldeten Unfällen sind 
Sie als Fahrer nicht ausreichend gegen 
Personenschäden und deren Folgen 
abgesichert. Die neue Fahrerschutz -
versicherung schafft Abhilfe. 
 

 
 
Während Mitfahrer bei Personenschäden Anspruch auf 
Entschädigung durch die Kfz-Haftpflichtversicherung 
haben, ist der Fahrer nicht ausreichend abgesichert, 
wenn er einen Unfall selbst- oder mitverschuldet. Auch 
Insassenunfallversicherungen beziehen den Fahrer 
nicht immer in den Schutz ein. 

 
 
Eine Lösung bietet die neue Fahrerschutzversicherung. Sie übernimmt 
die Kosten eines Fahrer Personenschadens nach einem Verkehrsunfall 
mit und ohne Fremdbeteiligung wie Verdienstausfall, Schmerzensgeld, 
Haushaltshilfe, Umbaumaßnahmen und Hinterbliebenenrente, sofern 
die Ansprüche nicht gegenüber Dritten geltend gemacht werden 
können. 

Schutz im In- und 
Ausland 

Schutzbrief  
 
Schutzbrief in Verbindung mit Kfz-
Haftpflichtversicherung möglich. Soforthilfe rund 
um die Uhr bei Panne, Unfall und Erkrankung in 
Deutschland und dem europäischen Ausland. 

Wir übernehmen zum Beispiel:  
 

• Pannenhilfe, Abschleppen, Bergen 

• Ersatzteilversand ins europäische Ausland und 
Fahrzeugtransport (Panne, Unfall) 

• Fahrzeugabholung bei Fahrerausfall 

 
 

• Krankenrücktransport 

• Arzneimittelversand 

• Kinderrückholung 

• Verzollung / Verschrottung des Fahrzeuges nach einem Diebstahl 
oder Unfall im europäischen Ausland 

GAP Schutz 

Bei einem Totalschaden oder Diebstahl des 
Leasingfahrzeuges ersetzt die Versicherung 
max. den Wiederbeschaffungswert des 
Leasingfahrzeuges. 

Da der Ablösewert aber oftmals höher ist als der 
Wiederbeschaffungswert, muss der Leasingnehmer die 
Differenz zahlen.  

Mit der GAP Versicherung schließt der Leasingnehmer das Risiko aus.  
Erstattet wird die Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und 
Leasingrestbetrag am Schadentag. 

Rechtsschutz 

Versichert ist der Versicherungsnehmer mit allen 
auf ihn zugelassenen Fahrzeugen. 
Versichert ist der Versicherungsnehmer als 
Fahrer fremder Fahrzeuge. 
Versichert sind alle berechtigten Fahrer der 
versicherten Fahrzeuge. 

Leistungen 

• Die gesetzlichen Gebühren des Rechtsanwaltes. 

• Die Anwaltskosten des Gegners bei Unterliegen. 

• Die Gerichtskosten 

• Die Zeugengebühren 

• Die Kosten der gerichtlich herangezogenen Sachverständigen 
 
Besonderheiten:  
Unterjährig dazu gekommene  Fahrzeuge des Versicherungsnehmers 
sind ab Zulassung ohne separate Meldung bis zur nächsten 
Hauptfälligkeit beitragsfrei mitversichert. 

 


